
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/10/12 5Ob1071/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.10.1993

Norm

EO §99 Abs2

EO §109

EO §110

EO §132 Z1

MRG §6 Abs2

Rechtssatz

Gemäß § 109 Abs 1 EO treten die dem Verwalter zustehenden geschäftlichen Befugnisse und Berechtigungen mit der

Übergabe der Liegenschaft an ihn in Kraft. Sowohl deswegen als auch nach der Bestimmung des § 132 Z 1 EO, die ein

Rekursrecht gegen Beschlüsse nach § 110 EO ( Au9orderung an Dritte, denen Leistungen an den Verp;ichteten

obliegen, die rückständigen sowie die bis zur Einstellung der Zwangsverwaltung fällig werdenden Leistungen an den

Verwalter zu entrichten ) ausschließt, steht dem bestellten Verwalter, dem die Liegenschaft noch nicht übergeben

wurde, kein Rekursrecht gegen einen - gar nicht an ihn gerichteten und seine Rechtsstellung nicht beeinträchtigenden

- Beschluß gem § 110 EO zu.
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